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Beitrags- und Kassenordnung





(1) Verwaltung der Finanzen


Der Abrechnungs- und Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr.


Die Landesschatzmeisterin verwaltet die Finanzen des Landes�mit�frauen�verbands Hessen (im folgenden "LMV" genannt).





(2) Rechenschaftsbericht


Die Landesschatzmeisterin legt bis spätestens Ende Mai eines jeden Jahres den geprüften Rechenschaftsbericht des LMV der Bundes�schatzmeisterin vor. 


Die Kreismitfrauenverbände legen der Landesschatzmeisterin spätes�tens bis Ende April eines jeden Jahres ihren geprüften Rechenschafts�bericht vor.


Die Rechenschaftsberichte der Kreismitfrauenverbände und des LMV müssen den Vorschriften des § 24 Parteiengesetz entsprechen.


Die Landesschatzmeisterin kontrolliert die ordnungsgemäße Kassen�führung der Kreismitfrauenverbände und gewährleistet damit, dass je�derzeit die zur Erstellung des Prüfvermerks für den Rechenschaftsbe�richt nach § 29, 3 Parteiengesetz vorgeschriebenen Stichproben mög�lich sind. Ist die rechtzeitige Abgabe auf Landesebene gefährdet, muss der jeweils höhere Gebietsmitfrauenverband über sein entsprechendes Organ die Kassenführung des nachfolgenden Organs an sich ziehen oder eine Beauftragte einsetzen.





(3) Beiträge


Mitfrauenbeiträge sind im Voraus bargeldlos zu zahlen. Nach Möglich�keit soll dies in einem Betrag geleistet werden, kann aber auch in halb- bzw. vierteljährlicher Zahlung geleistet werden.


Jede Mitfrau zahlt einen festen Monatsbeitrag nach Selbsteinschät�zung, dessen Mindesthöhe sich nach der Bundesbeitrags- und Kas�sen�ordnung richtet. Für Landesmitfrauen, die nicht in einem Kreis�mit�frauenverband organisiert sind, ist eine Ausnahmeregelung, auch Bei�tragsbefreiung im Falle von Bedürftigkeit, nach Absprache mit der Lan�des�schatzmeisterin möglich.


Die Gesamtbeiträge teilen sich gemäß der Bundesbeitrags- und Kassen�ordnung auf KMVs, LMV und BMV auf. Mitfrauen, die in KMVs organisiert sind, zahlen direkt an den KMV. Nicht in den KMVs organisierte Mitfrauen zahlen ihren Beitrag direkt an den LMV. Von den Beiträgen, die der LMV direkt an Beiträgen einnimmt, führt er 47 % an den BMV ab.





(4) Spenden


Bundes-, Landes-, Bezirks-, Kreisverbände sind berechtigt, Spenden anzunehmen. Jeder Ebene stehen die bei ihr eingegangenen Spenden ungeteilt zu.





Spenden, deren Gesamtwert € 10.000 übersteigen, sind im jeweiligen Rechenschaftsbericht mit Namen und Anschrift der Spenderin zu ver�zeichnen.





(5) Die Verteilung der Auszahlung staatlicher Mittel (§§ 18, 19 Partei�engesetz)


Die dem LMV Hessen aus dem Europa-, Bundes- und Landeswahlkampf zustehenden staatlichen Mittel werden von der Landesschatzmeisterin eingefordert. Von diesen Mitteln erhalten die KMVs 70 %, 30 % verblei�ben beim LMV.





(6) Haushaltsplanung


Die Landesschatzmeisterin stellt vor Beginn des Rechnungsjahres den Haus�haltsplan auf und legt ihn der Landesmitfrauenversammlung zur Diskussion und Beschlussfassung vor.





(7) Pflichten zur Buchführung


Die Landesschatzmeisterin hat die von der Bundesschatzmeisterin he�rausgegebenen Kassenbücher bzw. Kontenpläne zu verwenden.


Die Rechnungsunterlagen sind 5 Jahre aufzubewahren.





(8) Beitrags- und Kassenordnungen


Die Landes-, Bezirks-, Kreisverbände erlassen entsprechend § 13 der Bundessatzung die im Sinne des Parteiengesetzes notwendigen ergän�zenden Regelungen.





(9) Übergangsbestimmungen


Bis zum flächendeckenden Aufbau von Kreisverbänden zieht der LMV die vollständigen Mitfrauenbeiträge der Mitfrauen ein, die keinem Kreisver�band angehören. Falls Gründungsinitiativen bestehen, sind diesen die 30 % der Mitfrauenbeiträge ihrer Mitfrauen zu überlassen.
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